
 

Kooperationsvereinbarung 

zum Wissenschaftspreis der Stadt Osnabrück 

 

z w i s c h e n 

1. der Stadt Osnabrück, vertreten durch den Oberbürgermeister, Bierstraße 28, 49074 
Osnabrück, 
 

u n d 

 

1. der Universität Osnabrück, vertreten durch den Präsidenten, Neuer Graben 29/Schloss, 
49074 Osnabrück 

2. der Hochschule Osnabrück, vertreten durch den Präsidenten, Caprivistraße 30 A, 49076 
Osnabrück 

 

Präambel 

Die Vertragsparteien verfolgen gemeinsam das Ziel, die Beschäftigung mit kommunalpolitisch 
relevanten Fragestellungen im Rahmen der Hochschulausbildung zu fördern.  

 

§ 1 Form der Zusammenarbeit  

Die Stadt Osnabrück stiftet einen „Wissenschaftspreis der Stadt Osnabrück“. 

Die Universität Osnabrück und die Hochschule Osnabrück wirken an der Vergabe dieses Preises mit. 
Sie entsenden zu diesem Zweck ihren jeweiligen Präsidenten / ihre jeweilige Präsidentin  als 
stimmberechtigte Mitglieder in das Preisgericht.  

 

§ 2 Grundlagen der Zusammenarbeit  

Grundlage der Kooperation ist die Richtlinie über die Verleihung des Wissenschaftspreises der Stadt 

Osnabrück vom 25.06.2013 (s. Anlage 1). Sie ist Bestandteil dieses Vertrages. 

 

§ 3 Kostentragung  

Die Stadt Osnabrück trägt die Kosten für den Preis und der mit seiner Verleihung verbundenen 
Veranstaltung. 

 

§ 4 Inkrafttreten, Kündigung  

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie gilt auf unbestimmte Zeit und kann mit 
einer Frist von einem Jahr zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. 

 

Anlage 2 



 

§ 5 Schriftform  

Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Wegfall des 

Schriftformerfordernisses. Die Änderungen sind in zu beziffernden Nachträgen zu dieser 

Vereinbarung festzuhalten. 

 

§ 6 Salvatorische Klausel  

Die Parteien arbeiten in der Verfolgung des Ziels vertrauensvoll zusammen. Sollte sich herausstellen, 

dass einzelne Teile dieser Vereinbarung  ungültig oder praktisch nicht umsetzbar sind, so werden die 

Parteien mit dem Ziel der Einigung über eine wirksame und handhabbare Alternative verhandeln, die 

der ursprünglichen Regelung möglichst nahe kommt. 

 

Datum 

 

 

 

Stadt Osnabrück Universität Osnabrück Hochschule Osnabrück 

i.V. des Oberbürgermeisters Prof. Dr. Claus Rainer Rollinger Prof. Dr. Andreas Bertram 

Rita Maria Rzyski Präsident Präsident 

Stadträtin 

 

 


